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ALLGEMEINE EINKAUFSBEDINGUNGEN 

 
 1.  ANNAHME.  Die Annahme dieser Bestellung durch den Verkäufer erfolgt schriftlich durch die 
Unterzeichnung der Bestellung und unverzügliche Rücksendung der unterschriebenen Kopie an den 
Käufer. Sollte der Verkäufer jedoch aus irgendeinem Grund versäumen, die Kopie zu unterzeichnen und 
an den Verkäufer zurückzusenden, gilt der Beginn der Arbeiten oder der Erbringung der Dienstleistungen 
nach diesem Vertrag durch den Verkäufer als Annahme der Bestellung und aller ihrer Bedingungen durch 
den Verkäufer. Die Annahme dieser Bestellung ist hiermit ausdrücklich auf ihre Bedingungen beschränkt.  
Alle wesentlichen Veränderungen durch den Verkäufer werden abgelehnt.  Wenn die vom Verkäufer 
vorgelegten Bedingungen von den hier enthaltenen Bedingungen wesentlich abweichen, stellen diese 
Bedingungen ein Gegenangebot dar und es wird davon ausgegangen, dass der Verkäufer die 
Bedingungen des Käufers angenommen hat, sofern der Verkäufer dem Käufer innerhalb von fünf (5) 
Tagen nach Erhalt dieses Dokuments nichts anderes mitteilt.  Der Käufer behält sich das Recht vor, die 
Konstruktion und den Bau seiner Produkte zu ändern. 
 2.  PREISE.  Die in dieser Bestellung angegebenen Preise gelten für alle Lieferungen oder Leistungen, 
die im Rahmen dieser Bestellung erbracht werden.  Der Käufer ist nicht verpflichtet, Rechnungen für 
Waren oder Dienstleistungen zu einem erhöhten Preis anzuerkennen, solange eine solche Erhöhung 
vom Käufer nicht schriftlich bestätigt wurde.  Sofern nicht anders angegeben, beinhaltet der Preis das 
Nettogewicht des im Rahmen dieser Bestellung bestellten Materials, und es sind keine Gebühren für 
Boxen, Kisten, Kartons oder Lagerung erlaubt. 
 3.  LIEFERUNG.  Die Verpflichtung des Verkäufers, sich an die hier festgelegten Liefertermine, 
Spezifikationen, Verpackungsanforderungen und Mengen zu halten, ist von wesentlicher Bedeutung für 
diese Bestellung.  Lieferungen sind in den Mengen und zu den Zeiten durchzuführen wie in diesem 
Vertrag festgelegt oder, wenn keine solchen Mengen oder Zeiten angegeben sind, nach den schriftlichen 
Anweisungen des Käufers.  Sollten die Lieferungen des Verkäufers nicht termingerecht erfolgen, kann 
der Käufer, unbeschadet seiner anderen Rechte oder Schadensersatzansprüche, eine beschleunigte 
Lieferung veranlassen, und alle dadurch entstandenen Mehrkosten dem Verkäufer in Rechnung stellen.  
Gemäß Punkt 11 kann der Käufer diese Bestellung ganz oder teilweise stornieren, wenn der Verkäufer 
versäumt, die Waren wie hier vorgesehen zu liefern.  Der Käufer ist nicht verantwortlich für 
Verpflichtungen oder Produktionsvereinbarungen des Verkäufers, die höhere Kosten erfordern oder 
vorher stattfinden müssen, damit der Lieferplan des Verkäufers eingehalten werden kann.  Der Verkäufer 
darf die Waren nicht vor der planmäßigen Lieferung liefern. Vorzeitig gelieferte Waren werden auf Gefahr 
des Verkäufers geliefert und können nach Wahl des Käufers (a) auf Kosten des Verkäufers für eine 
ordnungsgemäße Lieferung zurückgeschickt werden, (b) vom Käufer bis zu dem Tag nicht bezahlt 
werden, an dem die Waren tatsächlich für die Lieferung geplant sind, oder (c) auf Kosten des Verkäufers 
bis zu dem hier angegebenen Lieferdatum eingelagert werden. 
Sofern in diesem Vertrag nicht anders vorgesehen, gehen das Eigentum an und die Verlustgefahr von 
allen an den Käufer gelieferten Waren bei der Lieferung an den in der Bestellung definierten Lieferort 
oder an den von den Parteien anderweitig definierten Ort an den Käufer über.  
 4.  ABRUFBESTELLUNGEN.  Soll nach diesem Vertrag eine angegebene Menge gekauft und verkauft 
werden, ist der Käufer nicht verpflichtet, zusätzliche Mengen zu kaufen.  Bei Abrufbestellungen (a) 
verpflichtet sich der Verkäufer, die Bedürfnisse des Käufers für die in dieser Bestellung enthaltenen 
Waren oder Dienstleistungen unter Einhaltung der Mengen und Bedingungen des darin enthaltenen 
Lieferplans oder, wenn kein solcher Lieferplan besteht, unter Einhaltung der schriftlichen Anweisungen 
des Käufers zu erfüllen (b) ist der Käufer nicht verpflichtet, Rechnungen für Waren oder Dienstleistungen 
anzuerkennen, die nicht nach dem Lieferplan oder den schriftlichen Anweisungen des Käufers gemäß 
dem vorstehenden Punkt (a) hergestellt, erbracht oder geliefert wurden, und (c) ist der Käufer berechtigt, 
nach eigenem Ermessen anderweitig einzukaufen, um seine Produktionsabläufe zu sichern und 
angemessene alternative Bezugsquellen zu erhalten. 
 5.  PREISE UND STEUERN.  Sofern nicht anders angegeben, sind alle angegebenen Preise während 
der Laufzeit der Bestellung Festpreise.  Sofern nicht anders angegeben, enthalten die in dieser 
Bestellung angegebenen Preise keine gesetzlichen Steuern.  Alle diese Steuern müssen auf der 
Rechnung des Verkäufers gesondert ausgewiesen werden.  Weder die hier angegebenen Preise noch 
die Rechnungen des Verkäufers enthalten Steuern, für die eine Befreiung vorliegt oder die vom Käufer 
darauf oder anderweitig angegeben werden, oder andere Steuern, für die der Käufer dem Verkäufer eine 
Freistellungsbescheinigung vorgelegt hat.  Der Verkäufer verpflichtet sich,  jedwede persönlichen 
Gegenstände nach Wert oder veranlagten, oder anderweitig erhobenen Steuern auf Eigentum zu 
bezahlen, das dem dem Käufer vom Verkäufer übergeben wird, um diese Bestellung zu erfüllen.  Sollte 
jemals festgestellt werden, dass in den hier angegebenen Preisen enthaltene Steuer nicht vom Verkäufer 
gezahlt werden musste, verpflichtet sich der Verkäufer, den Käufer zu informieren und unverzüglich die 
Rückerstattung dieser Steuer zu beantragen, und alle Schritte zu unternehmen, um diese zu erhalten, 
und nach Erhalt diese Steuer samt etwaiger Zinsen an den Käufer zu zahlen. 
 6.  ÜBERPRÜFUNG.  Die Waren und alle Teile, Materialien und Verarbeitung, die in die Ausführung 
dieser Bestellung aufgenommen werden, können durch den Käufer zu einem Zeitpunkt und an einem Ort 
nach Wahl des Käufers, während oder nach der Herstellung, überprüft, getestet und gezählt werden.  
Sollten Waren Material- oder Verarbeitungsfehler enthalten oder andere Anforderungen dieser Bestellung 
nicht erfüllen, kann der Käufer, zusätzlich zu seinen anderen Rechten, die Waren mit vollständiger 
Rückerstattung zurückweisen oder die Waren auf Kosten des Verkäufers nachbessern lassen oder eine 
sofortige Fehlerbehebung oder den Ersatz der Waren auf Kosten des Verkäufers verlangen, 
einschließlich der Transportkosten.  Nichts in diesem Vertrag entbindet den Verkäufer von der 
Verpflichtung, die im Rahmen dieser Bestellung verkauften Waren vollständig und angemessen zu testen 
und zu prüfen. Sollte der Käufer den Verkäufer über irgendeine Art von Warenmängeln benachrichtigen, 
hat der Verkäufer eine Ursachenanalyse (RCA) zu Qualitätsproblemen durchzuführen und das Ergebnis 
dieser RCA innerhalb von vier Wochen nach der Mängelanzeige mitzuteilen. Darüber hinaus hat der 
Verkäufer nach Erhalt der Mängelanzeige unverzüglich Maßnahmen zu ergreifen, um sicherzustellen, 
dass die Qualitätsprobleme beseitigt wurden und keine weiteren fehlerhaften Waren an den Käufer 
versandt werden, und hat die Durchführung solcher Maßnahmen dem Käufer innerhalb von 24 Stunden 
nach der Mängelanzeige zu bestätigen.   Erstreckt sich diese Bestellung auf den Erwerb von 
Investitionsgütern oder damit zusammenhängenden Waren und Dienstleistungen, behält sich der Käufer 
das Recht vor, eine Endkontrolle und -abnahme dieser Anlagen oder damit zusammenhängender Waren 
und Dienstleistungen an dem auf der Vorderseite dieser Bestellung genannten Ort der Endmontage 
durchzuführen.  Die vollständige oder teilweise Abschlusszahlung, sofern in diesem Vertrag ausdrücklich 
vorgesehen, erfolgt nur nach der Endkontrolle und -abnahme durch den Käufer. 
 7.  GARANTIE.  Der Verkäufer garantiert, dass alle nach diesem Vertrag bestellten oder gelieferten 
Waren oder Dienstleistungen frei von Ansprüchen, Pfandrechten und Schulden sind und in jeder Hinsicht 
die Spezifikationen, Zeichnungen, Muster oder Qualitätskontrollen oder sonstige Verfahrensweisen oder 
Beschreibungen erfüllen, unabhängig davon, ob sie vom Verkäufer bereitgestellt oder vom Käufer zu 
Verfügung gestellt wurden, und vermarktbar und frei von jeglichen Material-, Konstruktions- und 
Verarbeitungsfehlern sind; darüber hinaus garantiert der Verkäufer, dass, in den Fällen, wenn der 
Verkäufer entsprechende Spezifikationen zur Verfügung gestellt hat, alle nach diesem Vertrag gekauften 
Materialien nach den Spezifikationen des Verkäufers hergestellt werden. Der Verkäufer garantiert, dass 
die Waren, die vom Verkäufer entwickelt wurden, für die vorgesehenen Zwecke geeignet und 
ausreichend sind.  Der Verkäufer stimmt zu, dass die vorstehende Garantie nach der Abnahme und 
Zahlung des Materials fortbestehen bleibt und dass der Verkäufer den Käufer von jeglichen Verlusten, 
Schäden oder Ausgaben, einschließlich Anwaltsgebühren, die dem Käufer infolge einer Verletzung dieser 
Garantien entstehen können, schadlos halten wird.  Diese Garantien bleiben nach der Lieferung und 
Überprüfung aller oder eines Teils der Waren oder Dienstleistungen fortbestehen. Alle Garantien, die im 
Rahmen dieser Bestellung gewährt werden, sind 12 Monate ab dem Lieferdatum gültig. Die Garantien 
greifen in den Fällen, wenn vom Verkäufer Reparaturen durchgeführt oder Ersatzwaren bereitgestellt 
werden, und sind 12 Monate ab dem Datum der Durchführung solcher Reparaturen oder Bereitstellung 
von Ersatzwaren gültig.  
 8.  ZAHLUNG. 
 (a)  Alle Zahlungen erfolgen in Abhängigkeit von der Abnahme der im Rahmen dieser Bestellung 
bestellten Waren durch den Käufer. 
 (b)  Sofern vom Verkäufer neue Materialien oder Waren genannt wurden, die hergestellt werden 
müssen, um die Bestellung des Käufers zu erfüllen, hat der Käufer ein Pfandrecht für Zahlungen, die 
nach den Bestellbedingungen geleistet wurden, bis die Waren geliefert werden. 
 (c)  Rechnungen für Werkzeuge, sofern Werkzeuge ausdrücklich in dieser Bestellung enthalten sind, 
werden nur dann anerkannt, wenn die Produktionsteile von der Inspektionsabteilung des Käufers 
genehmigt wurden. 
 (d)  Etwaiger Rabattzeitraum beginnt mit dem Eingang der Rechnung oder des Materials durch den 
Käufer, je nachdem, was später eintritt. 
 9.  ÄNDERUNGSAUFTRÄGE.  Der Käufer kann jederzeit durch eine schriftliche Bestellung 
Änderungen im allgemeinen Rahmen dieser Bestellung in einem oder mehreren der folgenden Fälle 
vornehmen und andere Änderungen können nur durch schriftliche Bestellung des Käufers vorgenommen 
werden: 
 (a)  anwendbare Zeichnungen, Konstruktionen oder Spezifikationen; 
 (b)  Versandart oder Verpackung; 
 (c)  Lieferort; 
 (d)  Materialien, Produktionsverfahren oder Produktionsweise oder Endprodukt. 

 Sollte in Fällen der Erteilung von Änderungsaufträgen eine solche Änderung zu einer Erhöhung oder 
Verringerung der Kosten oder der Zeit führen, die für die Ausführung dieser Bestellung erforderlich ist, 
wird der Bestellpreis oder der Liefertermin oder beides angemessen angepasst und die Bestellung wird 
entsprechend schriftlich geändert.  Alle Ansprüche des Verkäufers auf eine Anpassung im Rahmen 
dieses Vertrag müssen innerhalb von 20 Tagen nach Eingang der Änderungsmitteilung beim Verkäufer 
geltend gemacht werden, sofern diese Frist mit schriftlicher Genehmigung des Käufers verlängert werden 
kann.  Nichts in dieser Klausel entbindet den Verkäufer von der Erfüllung der geänderten oder 
modifizierten Bestellung. 
 10.  ERSETZUNGEN; ZUSATZLEISTUNGEN.  Ohne die schriftliche Zustimmung des Käufers dürfen 
keine Materialien oder Zubehörteile ersetzt werden.  Zusätzliche Kosten für Zusatzleistungen sind nur 
dann erlaubt, wenn solche Zusatzleistungen vom Käufer schriftlich bestellt wurden. 
 11.  KÜNDIGUNG. 
 (A)  Der Käufer kann diese Bestellung ohne Verbindlichkeiten gegenüber dem Verkäufer ganz oder 
teilweise durch schriftliche Mitteilung über Nichterfüllung stornieren, wenn der Verkäufer seine 
Verpflichtungen aus dieser Bestellung nicht wie vorgegeben erfüllt oder keine angemessene 
Leistungsgarantie gibt: 
 (b)  Im Falle des Verzug des Verkäufers oder seiner offensichtlichen Unfähigkeit, diese Bestellung 
auszuführen, verpflichtet sich der Verkäufer, dem Käufer auf Verlangen des Käufers erworbene Rohstoffe 
und im Prozess befindliche Arbeiten zu liefern, um diese Bestellung auszuführen, und der Käufer kann 
dann die Arbeiten fertigstellen, wobei er die Kosten für diese Fertigstellung vom Preis abzieht, oder 
alternativ dem Verkäufer die angemessenen Kosten für diese Rohstoffe und die im Prozess befindlichen 
Arbeiten bezahlt. 
 12.  ENTSCHULDBARE VERZÖGERUNGEN.  Es gilt nicht als Verzug in diesem Vertrag und weder 
der Käufer noch der Verkäufer sind verantwortlich für eine Nichterfüllung dieses Vertrags, wenn sie auf 
Gründe oder Ereignisse zurückzuführen ist, die über die angemessene Kontrolle hinausgehen, und nicht 
durch Verschulden oder Fahrlässigkeit des Käufers oder des Verkäufers in der Nichterfüllung dieses 
Vertrags entsteht. Der Verkäufer stimmt zu, dass der Käufer unter solchen Umständen, wo es zu 
Verzögerungen in der Ausführung dieser Bestellung kommen kann, die Möglichkeit hat, die durch 
schriftliche Mitteilung ausgeübt werden kann, das Eigentum an Werkzeugen, Fertigteilen, Rohstoffen 
oder in Bearbeitung befindlichen Arbeiten an sich selbst zu übertragen, und der Verkäufer auf 
Anforderung des Käufers alle in Punkt 23 dieses Vertrags genannten Werkzeuge, Fertigteile, Rohstoffe 
oder in Bearbeitung befindliche Arbeiten liefern wird, und der Verkäufer auf Anforderung des Käufers alle 
in Punkt 23 dieses Vertrags genannten Werkzeuge, Fertigteile, Rohstoffe, und in Bearbeitung 
befindlichen Arbeiten, die sich auf die Bestellung beziehen, an den Käufer an einen beliebigen Ort 
außerhalb des Werks des Verkäufers liefern wird, und der Käufer wird den Verkäufer für solche Arbeiten 
angemessen bezahlen. 
 13.  ZAHLUNGSUNFÄHIGKEIT, GEWINNVERLUST, SCHÄDEN.  Zahlungsunfähigkeit oder 
Konkurserklärung oder Einreichung eines freiwilligen Konkursantrags durch, oder eine Abtretung 
zugunsten des Gläubigers, eine massenhafte Übertragung von Vermögenswerten durch eine der beiden 
Parteien stellt eine wesentliche Verletzung dieses Vertrags dar.  In keinem solchen Fall hat der Verkäufer 
Anspruch auf antizipierende Gewinne oder auf Sonder- oder Folgeschäden. 
 14.  UNTERVERGABE.  Der Verkäufer darf ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Käufers keine 
Lieferungen von fertiggestellten oder im Wesentlichen fertiggestellten Artikeln, Ersatzteilen oder Arbeiten, 
für die er mit diesem Auftrag beauftragt wird, an andere Parteien untervergeben. 
 15.  PATENTE, LIZENZGEBÜHREN UND BELASTUNGEN.  Alle gelieferten Waren und 
Dienstleistungen müssen frei von Verpflichtungen zur Zahlung von Lizenzgebühren, Verletzungen 
geistiger Eigentumsrechte und Pfandrechten des Mechanikers oder sonstigen Belastungen sein, und der 
Verkäufer verzichtet hiermit auf Ansprüche, die er oder sein Unterauftragnehmer jetzt oder in Zukunft auf 
Pfandrechte des Mechanikers oder andere Belastungen in Bezug auf die im Rahmen dieses Vertrags 
gelieferten Waren und Dienstleistungen haben kann.  Der Verkäufer garantiert, dass die in dieser 
Bestellung angegebenen Waren und deren Verkauf oder Verwendung allein oder in Kombination nach 
etwaigen Spezifikationen oder Empfehlungen des Verkäufers keine Patente, Urheberrechte oder Marken 
im In- oder Ausland verletzen.  Der Verkäufer verpflichtet sich, den Käufer und alle Personen, die 
Produkte des Käufers verkaufen oder verwenden, von etwaigen Urteilen, Verfügungen, Kosten und 
Ausgaben freizustellen, die sich aus einer vermeintlichen Verletzung wie oben dargelegt ergeben, und 
der Verkäufer verpflichtet sich ferner, auf Anfrage des Käufers und auf eigene Kosten Produkte des 
Käufers wegen einer solchen vermeintlichen Verletzung zu verteidigen oder bei der Verteidigung zu 
unterstützen oder eine Lizenz zu erhalten, um diese zu für den Käufer akzeptablen Bedingungen zu 
nutzen. 
 16.  LIZENZ.  Der Verkäufer gewährt hiermit dem Käufer als Teil der Gegenleistung für diese Bestellung 
und ohne weitere Kosten für den Käufer ein unwiderrufliches, nicht ausschließliches, lizenzfreies Recht 
und eine Lizenz zur Nutzung, zum Verkauf, zur Fertigung und zur Bestellung der Fertigung von 
Produkten, die alle Erfindungen und Entdeckungen verkörpern, die im Zusammenhang mit der 
Ausführung dieser Bestellung hergestellt, entwickelt oder tatsächlich auf die Praxis reduziert wurden, und 
der Verkäufer erteilt dem Käufer hiermit eine Lizenz zur Reparatur, zum Umbau oder zum 
Standortwechsel und zur Bestellung einer Reparatur, eines Umbau oder eines Standortwechsels der 
Waren, die der Käufer im Rahmen dieser Bestellung erworben hat. 
 17.  SCHUTZ DES KÄUFERS IM ZUSAMMENHANG MIT ARBEITEN, DIE IN SEINEM WERK ODER 
IM WERK EINES KUNDEN DURCHGEFÜHRT WERDEN.  Wenn diese Bestellung vorsieht, dass der 
Verkäufer Dienstleistungen, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf Lieferleistungen, durch 
Leiharbeiter und Unterauftragnehmer ausgeführte Arbeiten bereitstellen kann, unabhängig, ob sie im 
Werk des Käufers oder im Werk eines Kunden des Käufers oder auf andere Weise durchgeführt werden, 
stimmt der Verkäufer zu, dass diese Dienstleistungen vom Verkäufer als unabhängigem Auftragnehmer 
erbracht werden, und dass der Verkäufer den Käufer oder gegebenenfalls den Kunden, seine 
Angestellten, Geschäftsführer, Aktionäre, Mitarbeiter und Vertreter von jeder Haftung und allen Kosten 
(einschließlich Anwaltsgebühren und anderer Justiz- oder Streitbeilegungskosten) in Bezug auf alle 
Ansprüche wegen Körperverletzung oder dem Tod oder Sachschäden, die auf die mangelhafte 
Ausführung dieser Bestellung durch den Verkäufer, seine Mitarbeiter, Vertreter oder Auftragnehmer 
entstehen oder auf diese zurückzuführen sind, schadlos halten wird.  In Fällen, wenn die Maschinen 
und/oder Anlagen des Käufers oder Maschinen und/oder Anlagen des Kunden des Käufers vom 
Verkäufer bei der Ausführung der in dieser Bestellung bestellten Arbeiten verwendet werden, gelten 
solche Maschinen und/oder Anlagen als die Ausführung der in dieser Bestellung bestellten Arbeiten, 
solche Maschinen und/oder Anlagen gelten während der Zeit der Verwendung durch den Verkäufer als in 
alleiniger Verwahrung und unter alleiniger Kontrolle des Verkäufers, und sollte eine oder mehrere 
Personen von den Mitarbeitern des Käufers oder eines solchen Kunden zur Bedienung der oben 
genannten Maschinen und/oder Anlagen während der Zeit solcher Verwendung eingesetzt werden, so 
gelten solche Personen während dieser Zeit der Bedienung als Mitarbeiter des Verkäufers.  Auf 
Anforderung des Käufers oder eines solchen Kunden hat der Verkäufer dem Käufer oder einem solchen 
Kunden solche Kautionsversicherungen und Leistungsgarantien, die der Käufer oder ein solcher Kunde in 
angemessener Weise verlangen kann, Nachweise, dass der Verkäufer eine ausreichende 
Betriebshaftpflicht- und Sachschadenversicherung in der Höhe und mit den Unternehmen unterhält, die 
für den Käufer oder einen solchen Kunden akzeptabel sind, und Nachweise, dass der Verkäufer 
ausreichende Vorkehrungen getroffen hat, um die geltenden Beschäftigungsvorschriften oder 
Arbeitsgesetze einer Rechtsordnung zu erfüllen, die diese gesetzlich verlangt, zur Verfügung zu stellen. 
 18.  EINHALTUNG VON GESETZEN.  Der Verkäufer garantiert, dass kein Gesetz, keine Regel, 
Regelung oder Verordnung FRANCE oder einer anderen Behörde bei der Herstellung oder dem Verkauf 
der Artikel oder bei der Erbringung von in dieser Bestellung enthaltenen Dienstleistungen verletzt wurde, 
und wird den Käufer von Verlust, Kosten oder Schäden als Folge einer solchen Verletzung freistellen und 
schadlos halten. Der Verkäufer muss die Anforderungen des United Kingdom Bribery Act 2010 (das 
„Gesetz“) erfüllen und darf keine Aktivitäten, Praktiken oder Verhaltensweisen ausüben, die eine Straftat 
gemäß den Abschnitten 1, 2 oder 6 des Gesetzes darstellen würden, wenn eine solche Aktivität Praxis 
oder Verhalten wurden im Vereinigten Königreich durchgeführt. Darüber hinaus muss der Verkäufer die 
Anforderungen des britischen Gesetzes über moderne Sklaverei (2015) einhalten und sicherstellen, dass 
alle Parteien, mit denen er Unteraufträge vergibt, die Anforderungen erfüllen, einschließlich der 
Sicherstellung, dass alle Formen von Zwangsarbeit aus seinem Geschäft ausgeschlossen werden. 
 19.  SICHERHEITS- UND GESUNDHEITSVORSCHRIFTEN.  Der Verkäufer erklärt und bestätigt dem 
Käufer, dass alle erbrachten Dienstleistungen und alle im Rahmen dieser Bestellung gelieferten Waren 
alle Anforderungen der geltenden Gesundheits- oder Sicherheitsvorschriften oder Regelungen von 
Regierungen oder Regulierungsbehörden erfüllen, deren Gerichtsstand der Ort ist, von dem oder zu dem 
diese Artikel geliefert werden oder an dem diese Arbeiten gemäß dieser Bestellung ausgeführt werden 
sollen.  Der Verkäufer verpflichtet sich, den Käufer von allen Ansprüchen, Verlusten, Schäden, 
Bußgeldern, Vertragsstrafen, Kosten und Ausgaben, die dem Käufer infolge der Nichterfüllung solcher 
Gesetze oder Regelungen und aller danach ausgegebenen Regeln, Standards oder Bestellungen, und 
infolge der Unkonformität der im Rahmen dieser Bestellung gelieferten Waren oder Dienstleistungen 
entstanden sind, freizustellen und schadlos zu halten. 
 20.  ETHIK.  Der Verkäufer garantiert, dass seine Geschäftsführer, Mitarbeiter, Erfüllungsgehilfen und 
sonstige Vertreter weder direkt noch indirekt Bestechungen, Schmiergeld oder Artikel von finanziellem 
Wert anbieten, versprechen, geben, annehmen oder akzeptieren werden, unabhängig davon, ob für 
einen öffentlichen Beamten, den Käufer, seine Mitarbeiter und Vertreter oder jede andere Person.  Der 



Verkäufer wird jede tatsächliche oder versuchte Verletzung dieser Klausel durch einen Mitarbeiter oder 
Vertreter des Käufers unverzüglich dem Käufer melden, und jede solche Annahme einer solchen 
Aufforderung stellt einen wesentlichen Verstoß gegen jeden Vertrag zwischen dem Käufer und dem 
Verkäufer dar. Der Verkäufer hat gemäß den Anforderungen des britischen Gesetzes über moderne 
Sklaverei zu handeln, indem er sicherstellt, dass i) alle Formen illegaler, Zwangs- oder Pflichtarbeit, 
Sklaverei und Leibeigenschaft eliminiert werden; II) niemand durch Gewalt, Drohungen oder Täuschung 
dazu gebracht wird, Dienste oder Vorteile jeglicher Art anderen anzubieten oder anderen zu ermöglichen, 
Vorteile jeglicher Art zu erwirken; und iii) keine Einzelpersonen oder Gruppen am Menschenhandel 
beteiligt sind.  „Menschenhandel“ bedeutet Anwerbung, Transport, Einschleusen, Beherbergen, 
Empfangen oder Kontrolle des Einschleusens und des Austauschs oder anderweitige Organisation oder 
Erleichterung der Reise von Personen, deren Ziel ist es, durch Zwangs- oder Pflichtarbeit oder Sklaverei 
oder Leibeigenschaft ausgebeutet zu werden. 
 21.  GEHEIMHALTUNG VERTRAULICHER INFORMATIONEN.  Die im Rahmen dieser Bestellung 
erworbenen Materialien, die Spezifikationen oder Zeichnungen des Käufers enthalten, dürfen ohne 
vorherige schriftliche Genehmigung des Käufers nicht an Dritte zum Verkauf angeboten werden.  Diese 
Spezifikationen, Zeichnungen, Muster oder andere vom Käufer zur Verfügung gestellte Daten oder 
andere Informationen, die vom Verkäufer im Zusammenhang mit dieser Bestellung erhalten wurden, 
werden vom Verkäufer als vertrauliche Informationen behandelt, bleiben Eigentum des Käufers und 
werden auf Anforderung an ihn zurückgegeben. 
 22.  ÜBERTRAGUNG.  Vom Verkäufer wird ohne die vorherige schriftliche Zustimmung des Käufers 
kein Recht oder keine Verpflichtung aus dieser Bestellung, einschließlich des Rechts, fällige oder fällig 
werdende Beträge zu erhalten, übertragen, durch dessen Wirkung Rechte des Käufers zur 
Geltendmachung einer Ausgleichsforderung gegen den Abtretungsempfänger geändert oder 
beeinträchtigt werden, und ohne diese Zustimmung ist jede behauptete Abtretung nichtig. 
 23.  WERKZEUGE.  Soweit nicht anders schriftlich vereinbart, werden alle Materialien, Zeichnungen, 
Werkzeuge, Stempel, Vorrichtungen, Messgeräte, Muster, Gussformen, Prüfgeräte, Maschinen und 
Anlagen sowie alle anderen Fertigungshilfsmittel (nachstehend „Werkzeuge“ genannt), die bei der 
Herstellung der in dieser Bestellung bestellten Artikel, Materialien, Lieferungen, Einrichtungen oder 
Dienstleistungen verwendet werden vom Verkäufer und auf Kosten des Verkäufers geliefert.  Sollten 
Werkzeuge (einschließlich etwaiger Werkzeuge, die nach dieser Bestellung erworben wurden) vom 
Käufer auf eigene Kosten oder vom Verkäufer auf Kosten des Käufers geliefert werden, sind und bleiben 
solche Werkzeuge das alleinige Eigentum des Käufers und können jederzeit nach Wahl des Käufers 
weggenommen werden.  Der Verkäufer verpflichtet sich, alle dem Käufer gehörenden Artikel, die in 
diesem Punkt 23 genannt werden, auf eigene Kosten im wirtschaftlich nutzbaren Zustand und in Ordnung 
zu halten, sie zu reparieren, angemessen zu kennzeichnen, zu lagern, aufzubewahren und von Schulden, 
Pfandrechten oder besitzlosen Pfandrechten freizuhalten und während eines solchen Zeitraumes nach 
Ausführung oder Beendigung dieser Bestellung, wie von Käufer und Verkäufer vereinbart werden kann, 
aufzubewahren.  Alle Werkzeuge, die das alleinige Eigentum des Käufers sind, können durch den Käufer 
zu jedem angemessenen Zeitpunkt untersucht und geprüft werden.  Der Verkäufer darf kein Eigentum 
durch das Eigentum des Käufers ersetzen und darf dieses Eigentum ausschließlich zur Ausführung der 
Bestellungen des Käufers verwenden.  Dieses Eigentum, das sich in Verwahrung beim und unter 
Kontrolle des Verkäufers befindet, wird auf die Gefahr des Verkäufers aufbewahrt, und wird vom 
Verkäufer auf Kosten des Verkäufers in Höhe der bei Verlust an den Käufer zu zahlenden 
Wiederbeschaffungskosten versichert, und kann auf schriftliche Anforderung des Käufers weggenommen 
werden, wobei der Verkäufer dieses Eigentum ordnungsgemäß für den Versand vorbereiten muss und an 
den Käufer nach den Versandanweisungen der Bestellung oder wie von den Parteien anderweitig 
vereinbart in demselben Zustand wie vom Verkäufer ursprünglich erhalten, mit Ausnahme von normalem 
Verschleiß, liefern muss. 
 24.  BENACHRICHTIGUNG ÜBER ARBEITSSTREITIGKEITEN.  Wenn tatsächliche oder potenzielle 
Arbeitsstreitigkeiten die rechtzeitige Ausführung dieser Bestellung verzögern oder zu verzögern drohen, 
wird der Verkäufer den Käufer unverzüglich über solche Arbeitsstreitigkeiten benachrichtigen und alle 
wichtigen Details angeben.  Der Verkäufer wird eine mit den oben genannten Bestimmungen 
gleichlautende Bestimmung in jeden Untervertrag im Rahmen dieses Vertrags aufnehmen und diese 
unverzüglich nach Erhalt einer solchen Benachrichtigung an den Käufer übergeben. 
 
          

Von einem ordnungsgemäß Bevollmächtigten Vertreter des Verkäufers 
vereinbart und unterzeichnet:              
                      
Unterschrift: ……………………………………..………………………  
Datum: …………………………………………………………………… 
Name des Verkäufers: ……………………………………..………………… 
 


